
Die Dorfentwicklungsförderung in NRW

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur F örderung einer integrierten 
ländlichen Entwicklung

RdErl. des MUNLV II-6-0228.22900 vom 18..03.2008, i .d.F.v. 05.05.2010

Michael Opitz, Bezirksregierung Arnsberg

(Stand des Vortrages: 8.02.2011)



Gliederung

• Entstehung / Möglichkeiten der Dorfentwicklung NRW

• Antragstellung -> was ist zu tun!

• Beispiele



Historie der Dorfentwicklungsförderung

• Seit Anfang der 80-er Jahre sog. “Dorferneuerungsförderung“

• Damaliges Motiv für die Förderung -> “Landflucht“

• Gegenmaßnahmen -> dorfgerechte Gestaltung von Wegen, 
Plätzen, Grünanlagen und historischen Gebäuden in Dör fern   (

• Ziel: gewachsene Strukturen sichern und zu einem attrak tiven 
Lebensumfeld weiterentwickeln
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Weiterentwicklung

• Notwendigkeit / Wunsch nach abgestimmter Planung im 
einzelnen Ort => Förderung von Dorfentwicklungsplanunge n

• Ende der 90-er Jahre -> schlechte Einkommenssituation in der 
Landwirtschaft => Förderung der Umnutzung landw. Gebäu de 
für außerlandwirtschaftliche  Zwecke

• Anfang 2000 -> verstärkter Rückgang von Gaststätten / K neipen 
/ Dorfläden => Wunsch nach Gemeinschaftshäusern -> 
Förderung dorfgemäßer Gemeinschaftseinrichtungen



Weiterentwicklung

• Ca. 2005 -> Potential des ländlichen Tourismus wurde  erkannt 
=> Förderung touristischer Infrastrukturmaßnahmen (auch 
außerhalb der Ortschaften)

• Ca. 2008 -> Energie der stetig wachsenden Zahl von 
Biogasanlagen in den ländlichen Orten optimal nutzen  -> 
Förderung von Nahwärmeleitungen

• Aktuell (2010) Auswirkungen des demographischen Wande ls –
speziell in den alten Dorfkernen => Förderung von 
Dorfinnenentwicklungskonzepten und tlw. deren Umsetzu ng



Ziel aller Förderbausteine:

“Sicherung und Weiterentwicklung des 
ländl. Raums als Lebens-, Arbeits-, 
Erholungs- und Naturraums bei 
Berücksichtigung der gegebenen 
Strukturen!“

Unterstützendes Förderprogramm seit 2008 -> 
“Förderung der Breitbandversorgung ländlicher 
Räume“
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3.1.1 Instandsetzung ortsbildprägender Bausubstanz

Gefördert wird :

• Erhaltung, Instandsetzung, Gestaltung  ländl. Bausubs tanz
(Wahrung der äußeren historischen Architektur)

• Innenausbau, sofern leerstehende Bausubstanz an zeitg e-
mäßes Wohnen / Arbeiten angepasst werden soll 
(nur in Kombination mit erstem Spiegelstrich)

• Kleine selbständige Baumaßnahmen, wie z. B. Einfried igungen,
Brunnen etc.
(tlw. nur in Kombination mit erstem Spiegelstrich)



3.1.1 Instandsetzung ortsbildprägender Bausubstanz

Wie gestaltet sich das Antragsverfahren :

1. Telefonische oder formlose schriftliche Kontaktaufna hme mit
der Bezirksregierung Arnsberg, Dez. 33

2. Ortstermin mit Bearbeiter/in der Bez.Reg.

3. Förderfähig! -> Mitteilung der Förderbedingungen (Pro tokoll
zum Ortstermin) und Erläuterung der Antragstellung

4. Unterlagen zur Antragstellung sind
-> 3 Vergleichsangebote je Gewerk, sofern teurer als 50 0,--€
-> Stellungnahme der Unteren Denkmalbehörde zur geplan ten

Maßnahme / ggf. denkmalrechtliche Erlaubnis
-> Lageplan (z. B. 1:5000)
-> Zustimmung der LAG



3.1.6 Umnutzungsmaßnahmen

Gefördert wird :

• Umbau landw. Bausubstanz für Gewerbe-, Dienstleistungs -, 
Handels-, Wohn-, kulturelle, öffentliche und gemein schaftliche 
Zwecke, die dazu dienen, Arbeitsplätze zu sichern / z u schaffen 
oder ein außerlandwirtschaftliches Zusatzeinkommen zu  
erschließen

• Es muss sich nicht unbedingt um historische Bausubst anz 
handeln



3.1.6 Umnutzungsmaßnahmen

Wie gestaltet sich das Antragsverfahren?

1. Telefonische Kontaktaufnahme mit der Bezirksregieru ng 
Arnsberg, Dez. 33 wird empfohlen, da hier viele formale 
Vorgaben

2. Ortstermin mit Bearbeiter/in der Bez.Reg., ggf. Auflag en zur 
Gestaltung

3. Förderfähig! -> Mitteilung der Förderbedingungen (Pro tokoll
zum Ortstermin) und Erläuterung der Antragstellung



3.1.6 Umnutzungsmaßnahmen

Was für Unterlagen sind für einen Antrag einzureichen?

1. Nachweis landw. Unternehmertätigkeit gem. § 1 Abs 4  ALG

2. Baugenehmigung, mind. positiver Bauvorbescheid

3. Die letzten 3 Einkommenssteuerbescheide (pos. Eink ünfte < 
90.000,-- €/ 120.000,-- € wenn verheiratet?)

4. Nachweis von Deminimis-Beihilfen (in den letzten 3  Jahren < 
200.000,-- €?)

5. Kostenberechnung nach DIN 276 (Architekt)



3.1.6 Umnutzungsmaßnahmen

Was für Unterlagen sind für einen Antrag einzureichen?

6. Grundriß- und Fassadenpläne (Alt- und Neuzustand)

7. Nachweis der Finanzierung

8. Nachweis der Wirtschaftlichkeit

9. Ggf. Nachweis eines Nutzungsrechts

10.Zustimmung der LAG

11.Stichwort Vergleichsangebote (hier erst zum Zeitpun kt der 
Abrechnung)



3.1.8 Nahwärmeleitungen / Biogasleitungen

Gefördert werden :

• Investitionen sowie deren Vorbereitung / Begleitung i n 
Infrastrukturmaßnahmen zur dezentralen Versorgung mit 
erneuerbaren Energien, jedoch keine Anlagen zur Energie-
erzeugung

Wie gestaltet sich das Antragsverfahren?

• Identisch zur Umnutzungsförderung, außer das keine land w. 
Unternehmertätigkeit nach § 1 Abs. 4 ALG gegeben sein m uss



Allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen

• Förderung nur in Orten < 10.000 Einwohner, deren Siedlun gs-
struktur durch die Land- und Forstwirtschaft geprägt ist  

• Förderung nur innerhalb der Gebietskulisse ländlicher Raum

• Sofern alternative Förderprogramme in Anspruch genommen 
werden, ist eine DE-Förderung nicht möglich – Ausnahme 
Denkmalmittel
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Gebietskulisse ländlicher Raum NRW (Fördergebiet)































Ansprechpartner in der Bezirksregierung, Dez. 33

• Sylvia Scharf, Tel. 02931/82-5146 (Mo. – Do. vormittag )
• Bettina Wilzek, Tel. 02931/82-5167 (Mo. – Do. vormitt ag)
• Hanno Scheele, Tel. 02931/82-5147
• Michael Opitz, Tel. 02931/82-5139

• Verantwortlicher Dezernent:
Konrad Trinius, 02931/82-5587



Michael Opitz,Bezirksregierung Arnsberg, 17.02.2010

Kontakt:

Bezirksregierung Arnsberg
Michael Opitz
Dezernat 33 – Ländliche Entwicklung, Bodenordnung
Stiftstraße 53, 59494 Soest
Tel. 02931/82-5139, Fax. 02931/82-5190
email: michael.opitz@bra.nrw.de

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!


